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Erzbischöfe mit der Preisgebung der Aberseewälder an das Jschler

Salzwesen begannen (Anfang des 16. Jahrhunderts), war das Forst¬

wesen hier, wie es scheint, weniger auf Gewinn verwaltet und dafür

inehr gepflegt. Im Lande selbst kam das Hüttensteiner Holz vornehm¬

lich für das Halleiner Salzbergwerk in Betracht. Es scheint jedoch

dabei nicht sehr in Anspruch genommen worden zn sein. Und and)

sonst hören wir wenig von einer wirtschaftlichen Ausnützung der Wäl¬

der?) Die ersten Versuche der kaiserlichen Kammergutsverwaltung,

die Erlaubnis zum Bezug des „Hallholzes" aus dem benachbarten

Hüttensteiu von Salzburg zn erlangen, stießen auf einigen Widerstand,

nicht weil das Holz im Lande selbst gebraucht wurde, sondern weil

es gebraucht werden könnte. Die ersten Verträge sind darum auch in

diesem Sinn auf Widerruf abgeschlossen und tatsächlich auch mehrmals

widerrufen worden?) Das Erzstift befand sich in einer Zwangslage.

Seit ca. 1535 war dem Halleiner Salzhandel das Land Böhmen ver¬

sperrt. Als sich Erzbischof Johann Jakob 1579 entschloß, die Hüttcn-

steiner Forste der Jschler Saline wieder zu öffnen, geschah es in der

Erwartung, der Kaiser werde die Sperrung des böhmischen Handels¬

weges aufheben. Aber erst Wolf Dietrich gelang ein für Salzburg

günstiges Abkommen mit dem Kaiser. Der Pilsener Vertrag, den

Wolf Dietrich mit Rudolf II. schloßt) überlieferte dem österreichischen

Salzkammergut alle Hüttensteiner Wälder, die Salzburg nicht zum

eigenen Salzwesen oder zum Messingwerk brauchte und die sonst günstig

gelegen waren,H „auf ewige Zeiten", doch mit der Bedingnis, daß der

Vertrag ungültig werden sollte, sobald der freie Verkehr des Halleini-

9 1542 ließ Erzbischof Ernst zu einem vorgenommenen Kreuzzug Karls V.

gegen die Türken auf den: Schafberg und im Wolfgangland, das dazumal in
salzburgischem Pfandbcsitz war, Stämme zum Bau von Proviantschiffen und

Brücken schlagen. Dies geschah jedoch nur mit Rücksicht auf den frommen Zweck,

dem der Erzbischof seine Hilfe nicht versagen konnte. Hofkammer Hüttenst. 1542,

Lit. A.
2) Eine Denkschrift (des Hüttensteiner Pflegers?) von 1519 gibt zn be¬

denken, daß eben jetzt „nit an ainem sonnder mcr ortten alda gcpant würdt.

lind sich noch nit anderst erzaigt, als das in khurzcr zeit ein nambhafft Perckh-

werch diß orts anscheinen mechte". Der Verfasser ist für die Belassung des Holzes

an Ischl, aber nur so lange, als im Lande selbst der Bergbau keinen größeren

Aufschwung nimmt.
'>) Am 18. März 1600. Vgl. Zanner-Gärtner, Neue Chronik, l.Bd.,

S. 72 f.
4
) Hofrat Hüttenstein Nr. 45.
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